
Nr.S861J 

1980 -05= 20 A n fra g e 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. LEITNER, Dr. Ermacora 

und Genossen 

an den Bundesmin~ster für Finanzen 

petreffend die Einfuhr von pornographischen Erzeugnissen nach 

Österreich 

Der V~rtrieb von Druckwerken mit "harter Pornographie" ist in 

österreich im Zunehmen begriffen, zumal solche Erzeugnisse nicht 

nur in den sogenannten "Se~~Shops" sondern zunehmend auch 

in "Romanschwemmen" angeboten werden. Dadurch sind sie vor allem 

Jugendlich~n leicht zugänglich. 

Wer in Österreich die Pornoszen~ beobachtet, muß feststellert, 

da~ in die bildlichen Darstellungen der pornographischen Er­

zeugnisse der sexuelle Mißbrauch von Kindern, Sodomie, Fäkal­

porno und Sadismus einbezogen werden. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhangr daß derartige porno­

graphische Erzeugnisse zum w~itaus überwiegenden T~il aus dem 

Ausland eingeführt werden. Der Bundesminister für Finanzen trägt 

daher die Verantwortung dafür, daß bei der Einfuhr derartigen 

Materials nicht energisch genug eingeschritten wird, um solche 

Produkte vom Inland fernzuhalten. 

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes geht seit einigen 

Jahren davon aus, daß nur solche pornographischen Darstellungen 

im Sinne einer heterosexuellen Orientierung der rechtlich ge­

ordneten Gesellschaft und ihres Schutzes generell als unzüchtig 

anzusehen sind, die von der Rechtsordnung ab~olut perhorre~ziert 
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werden (sogenannte "harte Pornographie"). Darunter fallen sex~elle 

Gewalttätigkeiten, insbesondere sadistischer oder masochistischer 

Natur, Unzucht~akte mit Unmündigen, Personen des gleichen Ge­

schlechtes oder Ti~ren (Oberster Gerichtshof, verstärkter Senat, 

6.6.1977, 13 Os 39/77 = EvBl 1977/186). 

Angesichts des Uberhandnehmens von gewerbsmäßig feilgebotenen 

"harten pornographischen" Erzeugnissen erscheinen diese Auslegtings­

kriterien des Obersten Gerichtshofes für eine erfolgreiche Be­

kämpfung der Pornoszene nicht ausreichend. In der Studienarbeit 

der sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft über Pornographie 

wird hiezu ausgeführt: "Weil die Dämme der Rechtsprechung gegen 

das Unzüchtige aufgebrochen wurden, ist die Flut des Porno über 

uns hereingebrochen. Nicht unmerklich, sonder~ rasant. Für diese 

Pornoüberschwemmung sind in Österreich zunächst die Strafverfolgungs­

beh6rden und Verwaltungsorqane verantwortlich." 

Es sollte zumindest die "harte Pornographie" entschieden bekämpft 

werden, zumal diese und vor allem das Geschäft mit ihr von der 

Mehrzahl der Ös~erreicher eindeutig abgelehnt und als geistige 

Umweltverschmutzung angesehen werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­

minister für Finanzen' folgende 

A N FRA G E. 

1) Wieviele Anzeigen na~h dem Poinographiegesetz wurden in den 

Jahren 1978 und 1979 an die einzelnen hiemit befaßten Staats­

anwaltschaften (§ 9 leg. cit.) von den Zollbehörden 

erstattet? 

2) Wieviele dieser Anzeigen bezogen sich auf Kinderporno, Sodomie, 

sadistische Darstellungen oder Fäkalpornographie? 

3) Wieviele dieser Anzeigen bezogen sich auf Pornofilme? 

4) Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie zu ergreifen, um zu ver­

hindern, daß pornographische Eizeugnisse praktisch unge­

hindert nach .Österreich eingeführt werden können? 

586/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




